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Newsletter 49 | PROKON  

 

Weiterer Schriftsatz einer Rechtsanwaltskanzlei an PROKON-Anleger 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen heute neue Informationen zum Verfahren PROKON mitteilen. 

Wie uns mehrere Mitglieder berichtet haben, kursiert derzeit ein neuer Schriftsatz 

einer Anwaltskanzlei zur PROKON Regenerative Energien eG (PROKON eG). 

Nach Ansicht der von uns mandatierten Rechtsanwälte ist die Einschätzung im 

Schriftsatz fehlerhaft. 

 

 

Wirtschaftliche Lage 

 

Nach Ansicht der Kanzlei ist eine erneute Insolvenz in den nächsten Jahren das 

wahrscheinlichste Szenario. Diese Einschätzung können wir nicht nachvollziehen 

und teilen diese auch nicht. Dass die PROKON eG sich bezüglich der Projektierung 

von neuen Windkraftanlagen in einem intensiven Wettbewerbsumfeld bewegen 

würde, war abzusehen und ist daher auch keine Überraschung. Dennoch sehen wir 

gegenwärtig keine Anhaltspunkte für eine drohende Zahlungsunfähigkeit. Die 

Kanzlei gibt im Schriftsatz selbst auch an keiner Stelle an, warum sie eine erneute 

Insolvenz in den nächsten Jahren für das wahrscheinlichste Szenario hält. 

 

 

Abgeltungsquote 

 

Abgeltungsgläubiger, die keine Genossenschaftsanteile gewählt haben, haben An-

spruch auf die Abgeltungsquote. Diese wurde bereits teilweise ausgezahlt, die Rest-

zahlung soll noch 2019 erfolgen. Ein genauer Termin ist noch nicht anvisiert.  

 

 

Anleihen 

 

Die Anleihen sind mit den bestehenden Windparks besichert. Ein Totalverlust, wie 

von der Kanzlei prophezeit, würde unserer Einschätzung nach nur eintreten, wenn 

sämtliche Windparks wertlos wären, wofür derzeit keinerlei Anhaltspunkte beste-

hen. Zudem müssten Sie bei Verkauf an der Börse angeblich stets mit einem Ver-

kaufsverlust von mindestens 20–25 % rechnen. Auch das ist falsch, da die Anleihe 

derzeit bei ca. 83 % notiert. Unserer Einschätzung nach weist die PROKON-

Anleihe immer noch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis auf.  
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Einschätzung der SdK 

 

Aus unserer Sicht sollten Sie diesem und auch weiteren Schriftsätzen der Kanzlei 

keine weitere Beachtung schenken. Insbesondere raten wir dringend von vorschnel-

len Mandatierungen ab. Erfahrungsgemäß sind derartig gefasste Informations-

schreiben mit größter Vorsicht zu genießen, da im Regelfall versucht wird, Mandate 

mit zweifelhaften Anspruchsgrundlagen zu gewinnen. Gestützt wird unsere Vermu-

tung vorliegend aufgrund der aus Sicht unserer Wirtschaftsjuristen fortlaufenden 

fehlerhaften Schriftsätze.  

 

Am Ende des Schriftsatzes wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und Verar-

beitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke der Interessenwahrnehmung 

eines geschädigten Kapitalanlegers erfolgt, um rechtliche Ansprüche geltend zu 

machen. Auf § 28 Abs. 6 Nr. 3 BDSG wird durch die Kanzlei hingewiesen. 

 

Hierbei handelt es sich um eine alte Norm, die seit dem 25.05.2018 (Umsetzung der 

neuen EU-Datenschutzrichtlinie) nicht mehr gültig ist. Zudem sah § 28 Abs. 6 Nr. 3 

BDSG vor, dass eine Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen 

Daten nur zulässig ist, wenn „dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

gung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist“. Nach Einschätzung unserer Rechts-

anwälte ist – sofern der Rechtsanwalt als Geschädigter eigene rechtliche Ansprüche 

geltend macht – es nicht erforderlich, hierzu andere Gläubiger anzuschreiben. Die 

Datennutzung wäre daher, selbst wenn die Norm noch Gültigkeit besitzen würde, 

nach Einschätzung unserer Rechtsanwälte unzulässig.  

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern gerne per Telefon unter 089 / 20 20 

846-0 oder per E-Mail unter info@sdk.org zur Verfügung.  

 

München, den 03.04.2019 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der PROKON Regenerative Energien eG! 
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